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Bebauungsplan „Sondergebiet Hermannstraße“ O/20/106
zum Entwurf, Stand 30. August 2019

Beteiligung der Behörden/ Trägeröffentlicher Belange /

der Nachbargemeinden/ Stadtämter

Sehr geehrter Herr Wolff,

vielen Dank für die Übermittlung Ihrer Unterlagen zu 0.9. Bebauungsplanver-

fahren. Die Servicebereiche des Fachbereichs 72 nehmen dazu folgenderma-
Ren Stellung:

Untere Abfaliwirtschafts- und Bodenschutzbehörde

Stellungnahme der uABB in der Gesamtstellungnahme des FB 72 vom
12.08.2019 bleibt bestehen

Untere Wasserbehörde

Zum Entwurf des B-Planes „Sondergebiet Hermannstraße“ vom 30.08.2019
bleibt die Stellungnahme der unteren Wasserbehörde in der Gesamtstellung-

nahme vom 12.08.2019 bestehen.

Immissionsschutz

Die Stellungnahme vom 12.08.2019 bleibt zum Entwurf des B-Planes weiter-

hin bestehen.
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Untere Naturschutzbehörde

Artenschutz

Der artenschutzrechtliche Fachbeitrag entbehrt der für derartige Fachbeiträge üblichen Form und
liest sich eher wie. Prosa. Fachtermini scheinen unbekannt. Gleichwohl und unter Berücksichti-

gung, dass hier keine sonderlich anspruchsvolle Artenschutzproblematik vorliegt, akzeptiert die
UNBdiesenBeitrag, da die Untersuchungsergebnisse ausreichend aussagekräftig sind.

Die in Ansätzen formulierte Bauzeitenregelung ist im B- Plan festzusetzen und die vorgeschlage-

nen Nistkästen sind als CEF- MaßnahmenvorVorhabensrealisierung im Umfeld anzubringen.

Bäume

Im-Baumgutachten von Subatzus & Bringmann GbR (30.06.2017) werden die Bestandsbäume im
Plangebiet untersucht und bewertet (insgesamt 26 Bäume).

1. Abweichung zum B-Plan (Begründung): Im Gutachten von Subatzus sind insgesamt 13 Bäume

zur Fällung vorgesehen(siehe Tabelle unter 3. Zusammenfassung). In der Begründung zum B-
Plan wird auf 12 Bäume zur Fällung verwiesen (siehe Seite 46). Dies ist zu korrigieren.

2. Im Bestandsplan von Subatzus (Baumgutachten) wird der Baum Nr. 25 zur Fällung, im B-Plan
ist dieser Baum zum Erhalt vorgesehen. Woher kommt diese unterschiedliche Aussage?

3. Baum Nr. 12ist in der Zusammenfassung (3.) im Baumgutachten zur Fällung vorgesehen in
Karte zum B-Plan und zum Baumgutachten aber nicht. Woher kommt diese unterschiedliche
Aussage?

4. Der Ersatz für die Baumfällungen ist gemäß Baumschutzsatzung der Stadt Cottbus/Chösebuz
zu berechnen und darzustellen. Laut Baumgutachten fallen insgesamt 5 Bäume unter den
Schutz der Baumschutzsatzung (Stammumfang >60cm).

Zusätzlich weisen die Bäume leichte bis starke Schädigungsgrade auf. Die Vitalität ist beein-
trächtigt. Die Anzahl der Ersatzbäume wird deshalb voraussichtlich unter 5 Bäumenliegen.

Die genaue Berechnung der Anzahl der Ersatzbäumeist in Abstimmung mit dem Fachbe-

reich Grün- und Verkehrsflächen nachzureichen. Eine Pflanzung innerhalb des B-
Plangebietes wird auf Grund der geringen Anzahl der Ersatzbäume im Plangebiet des B-Planes
möglich angesehenundist hier zu realisieren.

Eingriffsbilanzierung gemäß BauGB (Umweltprüfung im Umweltbericht)

Gemäß Tabelle 8.2 Bilanz Grundflächen/Überbauung werden insgesamt zusätzlich 900m? über-
baut. Diese zusätzliche Uberbauung erhöht den Versiegelungsgrad im Planungsraum und muss
ausgeglichen werden, vorrangig im Plangebiet des B-Planes.

Ausgehend von einem Ersatzverhältnis: je angefangene 50 m? Versiegelung wird ein Baum ge-
pflanzt, sind im Plangebiet 18 Bäumeals Ersatz für die zusätzliche versiegelte Fläche zu pflan-
zen. Alternativ ergeben sich bei 10 Sträucher pro Baum: 180 Sträucher.

Diese Gehölzpflanzungen sind vorrangig im B-Plangebiet bzw. im Nahbereich umzusetzen -
zur Erhöhung der natürlichen Vielfalt im Stadtgebiet.



Alternativ ist eine Dachbegrünung auf dem Neubau (und Altbau) als Ausgleich möglich, unter
folgenden Voraussetzungen: Mindestdicke 10cm. Bei 10cm Substrataufbau werden 12,5% der
Dachbegrünungsfläche als Kompensationsäquivalent angerechnet. °

Forderung der uNB: Der Ausgleich für die Versiegelung ist im weiteren Verfahren zu klären (sie-
he Seite 49-50) und als grünordnerische Festsetzung im B-Plan zu implementieren.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

FR Böttcher
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